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Information zur Datenerhebung gem. EU-DSGVO - Standesamt 

 

Kontaktdaten des Verantwortlichen Stadt Lauffen am Neckar 

vertreten durch die Bürgermeisterin Sarina Pfründer 

 

Postanschrift:   Rathausstr. 10, 74348 Lauffen a.N. 

E-Mail: info@lauffen-a-n.de 

Telefon: 07133/106-0 

Kontaktdaten des 

Behördlichen Datenschutzbeauftragten 

E-Mail:  datenschutzbeauftragter@lauffen-a-n.de 

Telefon:   07251 98 22 79-0 

Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlage 

 

Das Standesamt erfasst Ihre Personenstandsdaten (u. a. Name, 

Geburtsdatum, Abstammung) in Registern und Akten. Auf dieser 

Grundlage werden Urkunden und Bescheinigungen ausgestellt sowie 

Auskünfte erteilt. Darüber hinaus werden Ihre Daten verarbeitet, soweit 

das für den Austritt aus einer Kirche, Religionsgemeinschaft oder 

Weltanschauungsgemeinschaft erforderlich ist. 

Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitungstätigkeiten ergeben sich aus 

dem Personenstandsgesetz (PStG), der Personenstandsverordnung 

(PStV), ggf. entsprechenden internationalen Regelungen sowie aus §26 

Kirchensteuergesetz (KiStG). 

Dauer der Speicherung Die in Registern erfassten Daten sind dauerhaft aufzubewahren. Sie sind 

zusammen mit den in den zugehörigen Sammelakten je nach Art des 

personenstandsrechtlichen Vorgangs nach 30 Jahren (Sterberegister), 80 

Jahren (Eheregister) oder 110 Jahren (Geburtenregister) dem Stadtarchiv 

zur Übernahme anzubieten. Kirchenaustritte werden 30 Jahre aufbewahrt 

und können anschließend vom Stadtarchiv übernommen werden. 

Empfänger der personenbezogenen Daten 

 

Herausgegeben werden dürfen die Daten der Standesämter an andere 

inländische und ausländische Standesämter, andere Personen, sonstige 

Behörden, Gerichte, ggf. Religionsgemeinschaften und konsularischen 

Vertretungen anderer Länder nur, wenn dies gesetzlich erlaubt ist. 

 

Ihre Betroffenenrechte 

 

 

 

 

Sie haben das Recht, 

− eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so 

haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen 

Daten und auf die in Art. 15 EU-DSGVO aufgeführten Informationen 

− unverzüglich die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen 

personenbezogenen Daten und ggf. die Vervollständigung 
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unvollständiger personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 16 EU-

DSGVO) 

− zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten 

unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 EU-DSGVO 

im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft 

− die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in 

Art. 18 EU-DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist 

− aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen (Art. 21 EU-

DSGVO) 

− sich beim Landesbeauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit Baden-Württemberg (Königstr. 10a, 70173 

Stuttgart; Tel: 0711/615541-0; E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de) zu 

beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die EU-DSGVO 

oder das LDSG verstößt (Art. 77 EU-DSGVO). 

 

mailto:poststelle@lfdi.bwl.de

